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Eichdirektion Nord  
Sitz: Düppelstraße 63 
24105 Kiel 
Telefon: 0431 988-4450 
Fax: 0431 988-4459 
E-Mail: eichdirektion@ed-nord.de 
Web: www.ed-nord.de 
 

Vorstand:  
Gerd Hansen 
Dr.-Ing. Herbert Weit 

Bankverbindung:  
HSH Nordbank AG 
IBAN: DE49210500001000343582 
BIC/SWIFT: HSHNDEHHXXX 
 

Öffentliche Verkehrsmittel:  
Buslinie 32 Richtung Wik/Herthastraße 
oder Buslinie 61 Richtung Projensdorf 
bis Haltestelle Feldstraße/Waitzstraße 

Die Eichdirektion Nord ist eine Anstalt öffentlichen Rechts der Länder Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. 

 

  
Eichscheine als Rückführungsnachweis für die Akkred itierung 

Umgang mit der neuen Regelung der DAkkS 
 

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) hat auf Druck der europäischen 
Dachorganisation der Akkreditierer (EA) ihre Rückführungspolitik umgestellt. Qualifi-
zierte Eichscheine, Prüfscheine und Kalibierscheine der deutschen Eichbehörden 
werden nur noch in eingeschränktem Umfang als Rückführungsnachweis bei Akkre-
ditierungen anerkannt. 

Die neue Rückführungspolitik der DAkkS ist im Merkblatt 71_sd_0_005 merk-
blatt_rueckfuehrung_20160201_v1.4 dokumentiert , das ab dem 1. August 2016 
gültig ist. 

Die Regeln des Merkblatts 71 sd 0 005 v.1.4 gelten ausschließlich für die Akkreditie-
rung. 

Wird von Kunden ein Rückführungsnachweis im Rahmen einer Akkreditierung benö-
tigt, so ist davon auszugehen, dass spätestens ab dem 01. August 2016 ein Eich-
schein (auch ein qualifizierter Eichschein) oder Kalibrierschein nicht anerkannt wird. 
Dies ist auch in den Bereichen der Fall, in denen eine Eichung vorgeschrieben ist. 
Hier können also für die Kunden Mehrkosten für eine zusätzliche Kalibrierung durch 
ein akkreditiertes Labor anfallen. 

Von deutschen Eichbehörden ausgestellte Rückführungsnachweise werden nur 
noch in den Ausnahmefällen anerkannt (es gilt Abschnitt 6 b des Merkblatts), wenn 
eine metrologische Rückführung über PTB oder akkreditierte Laboratorien nicht 
möglich ist. Dies ist z.B. bei Bremsverzögerungsmessgeräten oder Abgasmessgerä-
ten der Fall. In den Bereichen Masse, Gewichte, Druck und Temperatur hingegen 
gibt es schon viele akkreditierte Laboratorien, so dass Ausnahmefälle hier nicht ge-
geben sind. 

Von einer Eichbehörde ausgestellte Eichscheine gelt en weiterhin als Rückfüh-
rungsnachweis im Rahmen von Eichungen und anderen A nwendungsfällen, 
bei denen ein Rückführungsnachweis nicht im Rahmen einer Akkreditierung 
benötigt wird. 

 

 


